
Satzung 

der Rennserie Nord

  
 § 1 Name, Sitz

(1) Der Verein führt den Namen „Rennserie Nord“ e.V.
Er soll in das Vereinsregister eingetragen werden.

(2) Sitz des Vereins ist Bardowick

  
§ 2 Zweck

Zweck des Vereins ist  die Förderung des Sports.

  
§ 3 Gemeinnützigkeit

Der Verein verfolgt ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne 
des Abschnitts ,,Steuerbegünstigte Zwecke" der Abgabenordnung.

Der Zweck wird insbesondere verwirklicht durch die Förderung des Modellsports.

Der Verein ist selbstlos tätig; er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche 
Zwecke. Mittel des Vereins dürfen nur für die satzungsmäßigen Zwecke verwendet 
werden. Die Mitglieder erhalten keine Zuwendungen aus Mitteln des Vereins. Es darf 
keine Person durch Ausgaben, die dem Zweck des Vereins fremd sind oder durch 
unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden. Ehrenamtlich tätige 
Personen haben nur Anspruch auf Ersatz nachgewiesener Auslagen.

§ 4 Reglement

Der Verein übernimmt das bereits bestehende Reglement (siehe Anhang). 

Änderungen des Reglements sind nur auf Grund von besonderen Erfordernissen wie 
zum Beispiel aus Versicherungstechnischen Gründen oder aus Sicherheitsgründen 
zulässig. Über die Änderung entscheidet der Vorstand. 
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§ 5 Geschäftsjahr

Geschäftsjahr des Vereins ist das Kalenderjahr.

  
§ 6 Mitgliedschaft

(1) Mitglied des Vereins kann jede natürliche und juristische Person werden.

(2) Die Aufnahme ist schriftlich zu beantragen; über den Aufnahmeantrag entscheidet 
der Vorstand.

(3) Die Mitgliedschaft endet

a) mit dem Tod des Mitglieds

b) durch schriftliche Austrittserklärung, gerichtet an ein Vorstandsmitglied. Sie ist nur 
zum Schluss eines Kalenderjahres unter Einhaltung einer Kündigungsfrist von drei 
Monaten zulässig,

c) durch Ausschluss aus dem Verein; die Mitgliederversammlung kann mit 2/3 der 
anwesenden Mitglieder den Ausschluss - nach Anhörung des Betroffenen - 
aussprechen. Die Gründe sind dem Betroffenen 2 Wochen vor der 
Mitgliederversammlung durch den Vorstand schriftlich mitzuteilen.

 
§ 7 Beiträge

Es sind Mitgliedsbeiträge zu leisten, deren Höhe durch Beschluss der 
Mitgliederversammlung festgelegt wird.
 

§ 8 Organe

Die Organe des Vereins sind

a) der Vorstand

b) die Mitgliederversammlung.

 

Seite 2 der Satzung



§ 9 Der Vorstand

(1) Der Vorstand des Vereins besteht aus dem 1. Vorsitzenden, dem 2. Vorsitzenden, 
dem Kassenwart und dem Schriftführer. Die Vorstandsmitglieder sind jeweils einzeln 
berechtigt, den Verein gerichtlich und außergerichtlich zu vertreten.

(2) Der Vorstand wird auf die Dauer von zwei Jahren gewählt. Wiederwahl ist 
zulässig. Die Vorstandsmitglieder bleiben bis zur Neuwahl im Amt.

 
§ 10 Die Mitgliederversammlung

(1) Die Mitgliederversammlung beschließt insbesondere über die Wahl des Vorstands, 
die Entlastung des Vorstands, die Höhe der Mitgliedsbeiträge, die Prüfung und 
Genehmigung der Jahresabrechnung, Satzungsänderungen und Auflösung des Vereins.

(2) Die Mitgliederversammlung ist mindestens einmal jährlich vom Vorstand 
einzuberufen. Sie ist ferner einzuberufen, wenn 1/10 der Mitglieder dies durch 
schriftlichen Antrag fordert. In diesem Fall muss die Einberufung spätestens zwei 
Wochen nach Eingang des Antrages erfolgen.

(3) Die Einladung zur Mitgliederversammlung erfolgt schriftlich mit einer Frist von 
zwei Wochen unter Bekanntgabe der Tagesordnung.

(4) Die Mitgliederversammlung ist beschlussfähig, wenn sie ordnungsgemäß 
einberufen wurde.

(5) Beschlüsse werden mit einfacher Mehrheit der anwesenden Mitglieder gefasst. Für 
Beschlüsse über Satzungsänderungen oder über die Auflösung des Vereins ist eine 
Mehrheit von 2/3 der anwesenden Mitglieder notwendig.

(7) Über die Beschlüsse wird eine Niederschrift gefertigt, die von dem Schriftführer zu
unterzeichnen ist.

 
§ 11 Finanzen

(1) Der Verein finanziert sich aus Mitgliedsbeiträgen, Spenden und öffentlichen 
Zuschüssen.

(2) Die Mitglieder erhalten in ihrer Eigenschaft als Mitglieder keine Zuwendungen aus
Mitteln des Vereins.
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(3) Ausscheidende Mitglieder haben keinen Anspruch auf das Vereinsvermögen.

§ 12 Haftung

Abgesehen von der gesetzlichen Haftung des § 31 BGB kann der Verein nicht für 
irgend welche durch sportliche Betätigung oder Veranstaltungen eingetretenen Unfälle
oder Sachschäden seiner Mitglieder oder Zuschauer verantwortlich gemacht werden.

§ 13 Auflösung des Vereins und Anfall des Vereinsvermögens

Bei Auflösung oder Aufhebung des Vereins oder bei Wegfall des bisherigen Zwecks 
ist das Vermögen zu steuerbegünstigten Zwecken zu verwenden.

Beschlüsse über die künftige Verwendung dürfen erst nach Einwilligung des 
Finanzamtes ausgeführt werden.

Die Satzung wurde auf der Gründungsversammlung am 18.04.2015 beschlossen.

  
(mindestens 7 Original-Unterschriften)
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